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Regeste

Rechtsverweigerung, Art. 89 Abs. 1 lit. b VRP, Art. 43bis lit. b VRP, Art. 25 StVG. Das
unmittelbare Beschwerderecht gegen Entscheide des Verwaltungsrates der Spitalverbunde
des Kantons St. Gallen an das Verwaltungsgericht beschränkt sich auf das ordentliche
Rechtsmittelverfahren. Entscheide über Rechtsverweigerungsbeschwerden sind
demgegenüber beim zuständigen Departement anzufechten, wobei an die Stelle des
Gesundheitsdepartements, deren Vorsteherin vom Amtes wegen den Vorsitz im
Verwaltungsrat der Spitalverbunde innehat, das Bildungsdepartement tritt
(Verwaltungsgericht, B 2012/219).

Erwägungen

E. 1
Anfechtungsgegenstand ist der Entscheid des Verwaltungsrates der Spitalverbunde des
Kantons St. Gallen vom 26. September 2012 über eine Rechtsverweigerungsbeschwerde,
welche der Beschwerdeführer am 12. Juli 2012 gegen den Rechtsdienst des
Beschwerdegegners erhoben hatte. Der Beschwerdegegner mit den Betriebsstätten
Kantonsspital St. Gallen, Spital Rorschach und Spital Flawil bildet einen der vier als
selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten ausgestalteten Spitalverbunde des Kantons St.
Gallen (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Spitalverbunde, sGS
320.2, abgekürzt GSV; Art. 1 Ingress und lit. a des Statuts der Spitalverbunde des Kantons
St. Gallen, sGS 320.30, abgekürzt SSV). Der für die vier Spitalverbunde zuständige
Verwaltungsrat hat die Oberleitung der Anstalt (vgl. Art. 5 Abs. 1 sowie Art. 6 Abs. 2
Ingress und lit. a GSV). Der Erlass der von zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung des
Beschwerdegegners unterzeichneten, gemäss Rechtsmittelbelehrung bei der
Geschäftsleitung des Spitalverbundes anfechtbaren Kostenverfügung vom 13. September
2011 und damit auch der Entscheid über eine nachträgliche Eröffnung an den
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers fiel unbestrittenermassen nicht in die unmittelbare
Zuständigkeit der Vorinstanz (vgl. Art. 15 Abs. 3 Satz 2 der Taxordnung des Kantonsspitals
St. Gallen; Art. 9 Abs. 2 Ingress und lit. t zweiter Satzteil und Art. 21 SSV). Mithin stand
keine Rechtsverweigerungsbeschwerde im Sinn von Art. 89 Abs. 1 Ingress und lit. b des
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1, abgekürzt VRP), wonach über
Beschwerden gegen oberste Verwaltungsbehörden öffentlich-rechtlicher Anstalten das
zuständige Departement entscheidet, zur Beurteilung. Hingegen war die Vorinstanz als
oberste Verwaltungsbehörde des Spitalverbundes gemäss Art. 89 Abs. 1 Ingress und lit. a
VRP für den Entscheid über die gegen den Rechtsdienst des Beschwerdegegners erhobene
Rechtsverweigerungsbeschwerde zuständig.

E. 2



Gemäss Art. 89 Abs. 2 VRP kann ein auf Art. 89 Abs. 1 Ingress und lit. a VRP gestützter
Entscheid über eine Rechtsverweigerungsbeschwerde mit Rekurs an das zuständige
Departement (Satz 1) und dieser Rekursentscheid mit Beschwerde beim
Verwaltungsgericht angefochten werden (Satz 2). Die Spitäler fallen gemäss Art. 26bis
Ingress und lit. a des Geschäftsreglements der Regierung und der Staatskanzlei (sGS 141.3,
abgekürzt GSchR) in den Geschäftskreis des Gesundheitsdepartements. Nach dem klaren
und eindeutigen Wortlaut von Art. 89 Abs. 2 VRP ist der Rekurs gegen den Entscheid der
Vorinstanz demnach beim Gesundheitsdepartement zu erheben. Da gemäss Art. 92 VRP die
Vorschriften über den Rekurs bzw. die Beschwerde nur dann sachgemässe Anwendung
finden, wenn der Abschnitt über die Rechtsverweigerungsbeschwerde nichts anderes
bestimmt, besteht keine Notwendigkeit, die im ordentlichen Rekurs- und
Beschwerdeverfahren geltenden Vorschriften anzuwenden. Die Vorinstanz hat ihre
Rechtsmittelbelehrung im Übrigen auch nicht auf Art. 92 VRP, sondern unmittelbar auf
Art. 59bis VRP gestützt. Im ordentlichen Rechtsmittelverfahren sind gemäss Art. 43bis
Ingress und lit. b VRP die Entscheide der Vorinstanz wegen Vorbefassung vom Rekurs an
das zuständige Departement ausgenommen, weil der Vorsteher oder die Vorsteherin des
zuständigen Departements von Amtes wegen den Vorsitz im Verwaltungsrat der
Spitalverbunde innehat (Art. 5 Abs. 2 Satz 2 GSV). Gemäss Art. 59bis Abs. 1 VRP ist
unmittelbar die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig (vgl. Botschaft und
Entwürfe der Regierung vom 28. Februar 2006 zum V. und VI. Nachtrag zum VRP, in: ABl
2006 S. 819 ff., S. 835, nachfolgend Botschaft). Bei einer wortgetreuen Auslegung von Art.
89 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 Ingress und lit. a VRP weicht der
Rechtsmittelweg bei der Rechtsverweigerungsbeschwerde mithin vom ordentlichen Rekurs-
und Beschwerdeweg ab.

E. 3
Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise
abgewichen werden, unter anderem dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der
Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich
aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem
Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (vgl. BGer 8C_297/2012 vom 4. März
2013 E. 5.1 mit Hinweisen auf BGE 137 V 167 E. 3.1; 135 II 78 E. 2.2; 135 V 215 E. 7.1).
Der Gesetzgeber hat die Abweichung vom üblichen Instanzenzug durch die Auslassung des
Rekurses an das zuständige Departement und die unmittelbare Anfechtung mittels
Beschwerde beim Verwaltungsgericht im ordentlichen Rechtsmittelverfahren gegen
Verfügungen und Entscheide mit der Vorbefassung des zuständigen
Departementsvorstehers oder der zuständigen Departementsvorsteherin begründet (vgl.
oben E. 2). Diese Vorbefassung besteht auch bei einem Entscheid über eine
Rechtsverweigerungsbeschwerde. Indessen kann einer solchen Vorbefassung nicht
ausschliesslich mit der im ordentlichen Rechtsmittelverfahren vorgesehenen Ausschaltung
der Rechtsmittelinstanz Rechnung getragen werden. Vielmehr sieht Art. 25 des
Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 140.1, abgekürzt StVG) vor, dass das durch die Regierung
für jedes Departement bezeichnete stellvertretende Departement handelt, wenn das
zuständige Departement oder dessen Vorsteher befangen erscheint. Diese Bestimmung gilt
unabhängig davon, ob die Befangenheit sich aus persönlichen Gründen in einem Einzelfall
ergibt oder aber systembedingt ist. Namentlich ist der Umstand eingeschlossen, dass der
Departementsvorsteher in der Vorinstanz mitgewirkt hat (vgl. Botschaft und Entwurf des
Regierungsrates vom 9. März 1993 zum Staatsverwaltungsgesetz, in: ABl 1993 S. 758 ff.,



S. 781). Aus der Entstehungsgeschichte ist sodann zu schliessen, dass die Anpassung des
Rechtsmittelwegs, d.h. der Ausschluss des Rekurses an das zuständige Departement gemäss
Art. 43bis Ingress und lit. b VRP und das unmittelbare Beschwerderecht an das
Verwaltungsgericht gemäss Art. 59bis Abs. 1 VRP auf den ordentlichen Rechtsmittelweg
beschränkt werden sollte. Von den Änderungen im Rekurs- und Beschwerdeverfahren
sollten spezialrechtliche Aufsichtsbefugnisse unberührt bleiben. So wurde insbesondere die
Zuständigkeit der Regierung zum Entscheid über Rechtsverweigerungsbeschwerden gegen
die Departemente uneingeschränkt beibehalten (vgl. Botschaft S. 834 f.). Die als absolut
subsidiäres Rechtsmittel ausgestaltete Rechtsverweigerungsbeschwerde weist auch
aufsichtsrechtliche Elemente auf (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Kanton St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 1207 und 1214).

E. 4
Zusammenfassend ergibt sich, dass gegen den angefochtenen Entscheid der Vorinstanz
gemäss Art. 89 Abs. 1 Ingress und lit. a in Verbindung mit Art. 89 Abs. 2 VRP zunächst das
Rechtsmittel des Rekurses an das zuständige Departement gegeben ist. Dabei tritt an die
Stelle des gemäss Art. 26bis Ingress und lit. a GSchR für die Spitäler zuständigen
Gesundheitsdepartements das von der Regierung zur Stellvertretung bestimmte
Bildungsdepartement (vgl. Staatskalender des Kantons St. Gallen 2012/13).
Dementsprechend kann das Verwaltungsgericht mangels Zuständigkeit auf die Beschwerde
nicht eintreten. Die Eingabe vom 11. Oktober 2012 ist samt den im Verfahren eingereichten
und ergangenen Akten gestützt auf Art. 64 und Art. 58 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 11
Abs. 3 VRP an das Bildungsdepartement zu übermitteln.

E. 5
Dem Verfahrensausgang entsprechend – das Nichteintreten kommt einer Abweisung gleich
- sind die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von 1'000 Franken ist angemessen (Art. 7 Ziff.
222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Da dem Beschwerdeführer indessen aus
einer fehlerhaften Rechtsmittelbelehrung kein Nachteil erwachsen darf und der Fehler vom
Betroffenen nicht ohne Weiteres erkannt werden konnte, ist auf die Erhebung der Kosten zu
verzichten (Art. 47 Abs. 3 und Art. 97 VRP; Cavelti/Vögeli, a.a.O., Rz. 798). Der vom
Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von 1'500 Franken wird auf das
Bildungsdepartement übertragen. Ausseramtliche Kosten sind nicht zu entschädigen (Art.
98bis VRP). Demnach hat das Verwaltungsgericht zu Recht erkannt: 1./  Auf die
Beschwerde wird nicht eingetreten. 2./  Die Eingabe des Beschwerdeführers vom 11.
Oktober 2012 wird samt Akten zuständigkeitshalber an das Bildungsdepartement
übermittelt. 3./  Die Entscheidgebühr von 1000 Franken wird dem Beschwerdeführer
auferlegt; auf die Erhebung wird verzichtet. 4./  Ausseramtliche Kosten werden nicht
entschädigt. V.          R.           W. Der Präsident:                        Der Gerichtsschreiber: lic.
iur. Beda Eugster              Dr. Thomas Scherrer Versand dieses Entscheides an: -   den
Beschwerdeführer (durch pat. Rechtsagent Andreas Meier, 9200 Gossau 2) -   die
Vorinstanz -   den Beschwerdegegner -   das Bildungsdepartement (samt Akten 1-13
gemäss Aktenverzeichnis) am: Rechtsmittelbelehrung: Sofern eine Rechtsverletzung nach
Art. 95 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (SR 173.110, abgekürzt BGG) geltend gemacht
wird, kann gegen diesen Entscheid gestützt auf Art. 82 lit. a BGG innert 30 Tagen nach
Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde erhoben
werden.
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